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[OFFICIAL] 

1 Vorwort des Vereinsvorstandes 

Der Schwimm- und Sportverein Bad Salzungen e.V. bietet seit vielen Jahrzehnten ein 
schwimmsportliches Angebot für alle Altersklassen an. Mit über einhundert Mitgliedern 

und über zehn Übungsleitern sind wir stark aufgestellt. 

Speziell der Schwimmsport und zusätzlich die speziellen Trainingsstätten in der 
Bundeswehrkaserne stellen uns vor die Aufgabe, unsere Kinder und Jugendlichen zu 
schützen. Diese Aufgabe setzen wir mit diesem Schutz- und Interventionskonzept als 
Qualitätsmerkmal unseres Vereines um.  

Über sexualisierte Gewalt zu sprechen ist für viele eine große Herausforderung, der 
wir uns, auch im Verein, klarstellen. Falsche Scham und Peinlichkeit müssen 
überwunden werden. Zum einen dient das Konzept als Handlungsanweisung für alle 

in unserem Verein Tätigen. Es dient aber auch den Kindern und Jugendlichen und 
ihren Eltern, sowie weiteren Bezugspersonen als Instrument, dieses wichtige Thema 
immer ansprechen zu können und mit dafür zu sorgen, dass durch eine Atmosphäre 
der Aufmerksamkeit potentielle Täter keine Chance haben, unsere Kinder und 
Jugendlichen zu gefährden bzw. dafür zu sorgen, dass sie erst gar nicht in unserem 

Verein aktiv werden. Auf der anderen Seite soll es den Personen im Verein, die Kinder 
und Jugendliche betreuen, Sicherheit im täglichen Umgang geben und die Angst vor 
unbegründeten Verdächtigungen nehmen.  

 

2 Wir als Sportverein setzen auf folgende Handlungsleitsätze:  

1. Wir setzen auf Problembewusstsein über sexualisierte Gewalt, um entsprechende 
Situationen angemessen einschätzen und darauf reagieren zu können.  

2. Wir pflegen einen offenen und klaren Umgang mit diesem Thema und schaffen 
Vertrauen für Betroffene.  

3. Wir dulden keine sexualisierte Gewalt und setzen nach außen eine sichtbare 
Haltung, dadurch wollen wir potenzielle Täter*innen abschrecken.  

4. Unser Schutz- und Präventionskonzept gibt unseren Übungsleiter*innen und 
Trainer*innen Handlungssicherheit im Umgang mit unseren Kindern und 
Jugendlichen.  

5. Handlungssicherheit und Qualifikation für alle im Verein Tätigen  

6. Schaffung klarer Kommunikationsstrukturen und Ansprechpartner/innen  

3 Ansprechpartner – Schutzbeauftragte im SSV Bad Salzungen e.V.  

Wir als Schwimmverein haben in unserem Verein eine Position des 
Kinderschutzbeauftragten für „Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt im 
Sport“ implementiert. Die Ansprechperson koordiniert die Umsetzung und Einhaltung 
der Maßnahmen des Präventionskonzepts und steht als erste vertrauliche 
Kontaktperson, für Kinder, Jugendliche, Eltern, für mitarbeitende Personen im Verein, 
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sowie allen um das Vereinsgeschehen zur Verfügung, für Betroffene und Personen, 

die Verdachtsfälle bzw. Vorfälle beobachten. Sie nimmt Beschwerden entgegen und 
leitet im Falle eines Verdachtes entsprechende Schritte ein. Sie unterstützt den 
Vorstand beim Überprüfen und Überarbeiten des bestehenden Präventions- und 
Schutzkonzepts und koordiniert Präventionsmaßnahmen. Sie knüpft ggf. Kontakte zu 
Netzwerken und Beratungsstellen. Sie erweitert ihr Wissen zum Thema Jugendschutz 

und vermittelt dieses im Verein. Die Aufgaben des Schutzbeauftragten entwickeln wir 
gemeinsam fortlaufend weiter und halten dies fest. Die Kontaktdaten der 
Ansprechperson sind auf der Website www.ssvbadsalzungen.de veröffentlicht. 
Betroffene können sich jederzeit an unsere Ansprechperson telefonisch, per Mail oder 
persönlich wenden.  

4 Eignung und Qualifizierung unserer Übungsleiter*innen und Trainer*innen  

Der SSV Bad Salzungen wird zu Gänze von ehrenamtlichen Menschen getragen. Auch 
der Vorstand des Vereins ist ehrenamtlich aktiv und wird von unseren Mitgliedern in 

der Hauptversammlung in den jeweiligen Ämtern gewählt und bestätigt. Zusätzlich zu 
den Trainern, Übungsleitern und gewählten Funktionären übernehmen viele Freunde 
des Schwimmsports aus unseren Reihen projektbezogene Tätigkeiten wie zum 
Beispiel bei der Ausrichtung unseres Freiwasserwettkampfs. 

Den Pool unserer mitwirkenden und mitarbeitenden Ehrenamtlichen gewinnen wir seit 
vielen Jahren und generationsübergreifend durch die Ansprache von Eltern, 
ehemaligen Sportlern, Jugendliche, und sonstigen schwimmbegeisterte Personen.  

Es ist uns wichtig, dass die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Tätigen den 
Kinderschutz und die Prävention in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als 

allgemeines Selbstverständnis sehen und als Normalität wahrnehmen.  

Alle Mitwirkenden, die im Schwimmverein ständig mit Kindern und Jugendlichen im 

Auftrag des Vereins tätig sind (Trainer und sonstige Übungsleiter), haben eine 
Selbstverpflichtungserklärung (Ehrenkodex des Deutschen Olympischen Sportbundes 
- DOSB) zu unterzeichnen und werden für dieses Thema sensibilisiert.  

Wir fordern darüber bei haupt-, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 
die im Auftrag des Schwimmvereins Kinder und Jugendliche betreuen, ein erweitertes 
Führungszeugnis ab. Dieses hat sich als Qualitätsmerkmal mit dem Inkrafttreten des 

Bundeskinderschutzgesetzes und der damit einhergehenden Veränderung des § 72a 
im 8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in Deutschland als ein neuer Standard in der Kinder- 
und Jugendarbeit etabliert. Das Gesetz besagt, dass keine Personen, die Kinder und 
7 Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden, beschäftigt werden 
sollen, die wegen einer Straftat nach § 72a SGB VIII Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 

verurteilt wurden. Mit Hilfe des erweiterten Führungszeugnisses kann ausgeschlossen 
werden, dass bereits rechtskräftig verurteilte Personen, deren Strafe noch nicht 
verjährt ist, Aufgaben im Kinderund Jugendbereich im Sportverband oder -verein 
übernehmen.  
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Über das Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt hinaus haben sich die 

verantwortlichen Betreuer mit der Anti-Doping Ehren- und Verpflichtungserklärung 
dazu bekannt, jegliche Art von Doping von unseren Kindern und Jugendlichen aber 
auch erwachsenen Sportlern fernzuhalten.  

5 Verankerung in unserer Vereinssatzung  

Der SSV Bad Salzungen hat den Kinder- und Jugendschutz sowie die Intervention 
gegen sexualisierte Gewalt in seiner Satzung festgeschrieben, um innerhalb unseres 
Vereins für das Thema zu sensibilisieren und nach außen hin eine sichtbare klare 
Haltung zu signalisieren.  

6 Beschwerdemanagement und Interventionsleitfaden  

Treten trotz unseres Schutzkonzeptes Fälle auf, so haben wir folgenden 
Interventionsleitfaden erstellt, der u.a. auch Inhalte des Leitfadens des Deutschen 
Schwimmverbandes (DSV) beinhaltet und textlich wiedergibt.  

Zielsetzung  

Die körperliche und emotionale Nähe, die im Sport entstehen kann und in keinem 
anderen Zusammenhang ähnlichen Stellenwert findet, birgt zugleich Gefahren 

sexualisierter Übergriffe. Eine Kultur der Aufmerksamkeit und des Handelns 
Verantwortlicher muss daher dazu beitragen, Betroffene zum Reden zu ermutigen, 
potentielle Täter*innen abzuschrecken und ein Klima zu schaffen, welches Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene -mit und ohne Behinderung -sowie aktive 
Funktionsträger*innen im Sport vor sexualisierter Gewalt schützt. Ziel ist deshalb die 

Schaffung von Strukturen, die die Persönlichkeitsentwicklung, vor allem von Mädchen 
und Jungen stärken. Sie sollen keine Gewalt und Diskriminierung erleben, sondern im 
Sport Unterstützung und Schutz durch die Verantwortlichen erfahren. Es werden 
konkrete präventive Maßnahmen zur Aufklärung, Information und Sensibilisierung 
eingesetzt, um damit eine Kultur des bewussten Hinsehens und Hinhörens zu kreieren.  

Damit sollen Handlungsoptionen für eine aktive und kompetente Intervention bei jedem 
einzelnen Fall sexualisierter Gewalt, unter Berücksichtigung der Interessen aller 

Betroffenen, geschaffen werden. 

Bei Verdachtsfällen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt ist es erforderlich, 

schnell, systematisch und abgestimmt zu handeln. Der SSV Bad Salzungen orientiert 
sich an den Festlegungen des Krisenmanagements des DSV. Zur Intervention zählen 
die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen mit der Zielrichtung Vorfälle von 
sexualisierter Gewalt zu beenden, die Betroffenen zu schützen und die Aufarbeitung 
zu initiieren.  

Unabhängig von den nachfolgend beschriebenen Situationen gilt, dass alle 

beobachteten Situationen, welche Straftatbestände erfüllen könnten, sofort der 
Vereinsleitung zu melden sind. Eine Bestätigung der Weiterleitung durch die 
Vereinsleitung an den Meldenden ist zwingend erforderlich.  
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1. Allgemeine Verhaltensregeln unabhängig von der Notfallsituation  

 Ruhe bewahren und die Situation ernst nehmen, um unnötige 
Fehlentscheidungen zu vermeiden.  

 Sofortige Kontaktaufnahme zur Schutzbeauftragten.  

 Sofortige Information des Vorstandes durch die Schutzbeauftragte.  

 Verdächtige Personen nicht mit dem Verdacht konfrontieren.  

 Keine Informationen an unbeteiligte Dritte weitergeben.  

 Prüfen, ob ein sofortiger Handlungsbedarf besteht.  

 Das Kind/den Jugendlichen nicht voreilig mit Vermutungen konfrontieren.  

 Nach Vorab-Information des Kindes/ Jugendlichen Einbezug der 
Erziehungsberechtigten.  

 Prozess dokumentieren! Es müssen alle Beobachtungen und Gespräche, die 
mit den beteiligten Akteuren geführt wurden so detailliert wie möglich 
dokumentiert werden. Hierbei sind auch Abmachungen, Maßnahmen oder 
Gespräche, die nicht stattgefunden haben zu dokumentieren.  

 Grenzen beachten! Die Ehrenamtlichen, sowie die Mitglieder des Vorstandes 
gehören weder zur Justiz, noch handelt es sich um Therapeuten. Gehen Sie 
nur so weit, wie Sie sich wohlfühlen.  

2. Verdacht auf Kindeswohlgefährdung im sozialen/familiären Umfeld  

 Ruhe bewahren.  

 Ehrenamtliche besprechen das weitere Vorgehen mit dem Kind/Jugendlichen 
und versprechen nichts, was sie nicht halten können.  

 Ehrenamtliche nehmen umgehend Kontakt zur Schutzbeauftragten auf.  

 Schutzbeauftragte informiert sofort den Vorstand des Vereins.  

 Der Vorstand informiert über den weiteren Prozess und übernimmt die 
Verantwortung für das weitere Vorgehen.  

 Die Ehrenamtlichen ziehen sich aus dem weiteren Verfahren zurück.  

 Der Vorstand zieht bei Bedarf eine Fachberatungsstelle hinzu.  

 Sollte ein Gespräch mit den Eltern oder eine Meldung an das zuständige 
Jugendamt notwendig werden, ist dies Aufgabe des Vorstandes nach der 

Beratung durch eine entsprechende Fachberatungsstelle.  

 Dokumentation gem. Abschnitt IV Nr. „7 Dokumentation und Datenschutz“.  

3. Verdacht auf Kindeswohlgefährdung Minderjähriger untereinander  

 Ruhe bewahren.  

 Übergriffiges Verhalten sofort beenden und das Opfer schützen.  

 Die Ehrenamtlichen ziehen für das weitere Vorgehen die Schutzbeauftragte 
hinzu. 

 Die Schutzbeauftragte sucht nach Lösungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
(z.B. Gespräche,...).  

 Die Schutzbeauftragte dokumentiert mit Unterstützung der Ehrenamtlichen das 
Gehörte und Gesehene, sowie Vermutungen schriftlich.  
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 Schutzbeauftragte informiert sofort den Vorstand des Vereins.  

 Der Vorstand informiert über den weiteren Prozess und übernimmt die 
Verantwortung für das weitere Vorgehen.  

 Die Ehrenamtlichen ziehen sich aus dem weiteren Verfahren zurück.  

 Der Vorstand zieht bei Bedarf eine Fachberatungsstelle hinzu.  

 Sollte ein Gespräch mit den Eltern oder eine Meldung an das zuständige 
Jugendamt notwendig werden, ist dies Aufgabe des Vorstandes nach der 
Beratung durch eine entsprechende Fachberatungsstelle.  

 Dokumentation gem. Abschnitt IV Nr. „7 Dokumentation und Datenschutz“.  

4. Verdacht auf Täter/in aus den eigenen Reihen  

 Ruhe bewahren.  

 Übergriffiges Verhalten sofort beenden und den betroffenen jungen Menschen/ 
die betroffenen jungen Menschen schützen.  

 Ehrenamtliche besprechen das weitere Vorgehen mit dem Kind/Jugendlichen 
und versprechen nichts, was sie nicht halten können.  

 Ehrenamtliche nehmen sofort Kontakt zur Schutzbeauftragten auf.  

 Die Schutzbeauftragte sucht das sofortige Gespräch mit dem Vorstand des 
Vereins und dokumentieren das Gehörte und Gesehene, sowie Vermutungen 
schriftlich.  

 Der Vorstand informiert über den weiteren Prozess und übernimmt die 
Verantwortung für das weitere Vorgehen.  

 Die Ehrenamtlichen ziehen sich aus dem weiteren Verfahren zurück.  

 Sollte ein Gespräch mit den Eltern disziplinarische Konsequenzen begründen, 
ist dies Aufgabe des Vorstandes nach der Beratung durch eine entsprechende 
Fachberatungsstelle. Das weitere Vorgehen sollte mit einem Experten (z.B. 
Rechtsanwalt, Beratungsstelle) besprochen werden.  

 Dokumentation gem. Abschnitt IV Nr. „7 Dokumentation und Datenschutz“.  

5. Wenn sich der Verdacht bestätigt hat  

 Auch hier steht der Schutz des Kindes/Jugendlichen an erster Stelle!  

 Opfer und Täter/in umgehend trennen, so dass es nicht zu weiteren Übergriffen 
kommen kann.  

 Den/Die Täter/in umgehend von der Tätigkeit freistellen .  

 Unbedingt Fachleute zu Rate ziehen und gemeinsam abwiegen, ob eine 
Anzeige erstattet werden soll.  

 Den Betroffenen wird die Herstellung eines Kontaktes zu einer 
FachBeratungsstelle angeboten.  

 Dokumentation gem. Abschnitt IV Nr. „7 Dokumentation und Datenschutz“.  

6. Wenn sich der Verdacht nicht bestätigt hat  
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 Zu Unrecht verdächtigte Trainer oder Übungsleiter haben einen Anspruch auf 
Richtigstellung und Rehabilitation. Der Schwimmverein nutzt hierfür die zur 

Verfügung stehenden und gebotenen Kommunikationskanäle.  

 

 

7. Anzeigepflicht bei Kindeswohlgefährdung  

Das Interesse des betroffenen Kindes/Jugendlichen steht immer im Mittelpunkt und es 
sollte daher individuell abgewogen werden, inwieweit die Straftat zur Anzeige gebracht 
wird. Hierzu muss eine Fachberatung z.B. polizeiliche Beratungsstelle, Rechtsanwalt 

etc. in Anspruch genommen werden. Erste Anhaltspunkte finden sich bei den Leitlinien 
des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz „Verdacht auf 
Kindesmissbrauch – Was ist zu tun?“.  

8. Dokumentation und Datenschutz  

Die Aufzeichnungen zu Vorkommnissen müssen schriftlich erfolgen. Die 
Ausgangssituation, alle Beobachtungen und Gespräche, die mit den beteiligten 
Akteuren geführt wurden, sowie das Verfahren müssen so detailliert wie möglich 
dokumentiert werden. Hierbei sind auch Abmachungen, Maßnahmen oder Gespräche, 

die nicht stattgefunden haben zu dokumentieren. Vermutungen sind als solche zu 
kennzeichnen. Hierzu ist zu beachten, dass die Aufzeichnungen für Dritte (z.B. 
Jugendamt, Polizei, ...) lesbar und nachvollziehbar sind, sowie mit Datum, Name und 
Unterschrift des Erstellers versehen sind. Mit den Daten ist äußerst sensibel 
umzugehen. Aufzeichnungen müssen verschlossen aufbewahrt werden. Bei Verdacht 
auf sexuellen Missbrauch ist die beschuldigte Person vorerst nicht mit dem Vorwurf zu 

konfrontieren. Das Thema ist hochsensibel, da Opferschutz und Täterahndung gut 
abgewogen werden müssen. Daher ist auch bei Verdacht innerhalb des Vereins im 
Vorfeld immer eine Beratung mit Experten/innen notwendig. Diese 
Beratungsgespräche finden nur in einem kleinen, vertrauensvollen Rahmen statt.  

7 Risikoanalyse  

Im Rahmen der individuellen Risikoanalyse hat sich der SSV Bad Salzungen an den 
Ansätzen der schwimmsporttreibenden Vereine und dem DSV orientiert sowie eine 
interne Bestandsaufnahme durchgeführt und Schwachstellen identifiziert, die die 

Ausübung sexualisierter Gewalt ermöglichen oder begünstigen können.  

Folgende grundlegende Faktoren bilden ein Gefahrenpotenzial in der Sportart 

Schwimmen und speziell in der Trainingsstätten in der Bundeswehr 

 Körperkontakt  

 Infrastruktur  

 und „besonderes Abhängigkeitsverhältnis“  

hierbei kann es sich um Potentiale handeln:  
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 Generelles Verbot der Nutzung der Kamera von Handys/Smartphones in 
Schwimmhalle, Umkleide oder Dusche. Ausnahme sind Aufnahmen zu 

Technikstudien in der Schwimmhalle mit dem vereinseigenen Tablet durch die 
Übungsleiter. Das Vier-Augen-Prinzip muss angewendet werden, d.h. die 
Anwesenheit eines weiteren Übungsleiters ist nötig. 

 Technikübungen an Land, im Wasser oder im Kraftraum: Das Führen und 
Unterstützen von Armen und Beinen, Körperhaltungen der Athletin oder des 
Athleten ist unter Beachtung der besonderen Befindlichkeiten der Kinder- und 
Jugendlichen auszuführen. Jede Körperberührung sollte vorher angesagt 

werden. Das Vier-Augen-Prinzip muss angewendet werden, d.h. die 
Anwesenheit eines weiteren Übungsleiters ist nötig. 

 Hilfestellungen, insbesondere beim Anfängerschwimmen durch z.B. 
Unterstützung und Handhaltung beim Schwimmen in Bauch- und Rückenlage, 
beim Üben von Roll- /Saltowenden oder des Startsprunges etc. Auch hier: Jede 
Körperberührung sollte vorher angesagt werden. 

 Körperbetonte Rituale im Team beziehungsweise zwischen Trainerin oder 
Trainer und Athletin oder Athlet sind zu Hinterfragen. Umarmen ist nicht 
gestattet und muss durch weniger körperbetonte Rituale wie Abklatschen etc. 
ersetzt werden 

Es sollte daher stets nach Möglichkeiten gesucht werden, den Befindlichkeiten von 
Mädchen und Jungen gerecht zu werden. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die 
nachfolgend aufgeführten Themenfelder:  

 Umkleidetrennung: Die Umkleidehilfe für die Schwimmlernkinder sollte das 
gleiche Geschlecht haben, wie die betreuten Kinder. Wenn dies nicht möglich 
ist, muss das Betreten der Umkleide vorher angekündigt werden. Das 
vorliegende Konzept muss den entsprechenden Betreuern ausgehändigt und 

eine Belehrung muss stattgefunden haben. Auf die Beantragung eines 
Führungszeugnisses wird beim Einsatz nur während eines Kurses verzichtet.  

 Übungsleiter und Trainer duschen organisatorisch bedingt (Material versorgen, 
Nach-Besprechungen) später als ihre Gruppe oder gar nicht. Ausnahme sind 
die Schwimmkurse. Auch hier gilt aber Geschlechtertrennung. 

 Die Übungsleiter haben die nachkommenden Mastersschwimmer hinsichtlich 
ihres Verhaltens den Kindern- und Jugendlichen gegenüber im Blick zu 
behalten 

 Trainingsorte Schwimmhalle und Turnhalle der Bundeswehr, Wettkampfstätten, 
Kiessee etc. 

 Lehrgänge und Wettkämpfe mit Übernachtung  

Teil der Strategie von Täterinnen oder Tätern kann es sein, ihre Macht und Autorität 

ebenso auszunutzen wie die Abhängigkeit und Zuneigung der Kinder und 
Jugendlichen. Gerade im Leistungssport besteht oftmals ein sehr enges Verhältnis 
zwischen Trainerin oder Trainer und Athletin oder Athlet. Hinzu kommt, dass die 
jungen, ehrgeizigen Sportlerinnen oder Sportler Angst haben, ihre Karriere zu 
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gefährden, wenn sie den sexuellen Missbrauch durch eine Vertrauensperson 

anzeigen. Beispiele für ein solches „Besonderes Abhängigkeitsverhältnis“ können 
sein:  

 Nominierungen zu internationalen/nationalen Meisterschaften, Wettkämpfen, 
Lehrgängen und sonstigen Verbandsmaßnahmen • Individualtraining, vor allem 
in abgeschirmten Situationen  

 Hierarchische Machtstrukturen innerhalb unserer Mannschaftsstruktur  

 Lange Dauer einer Betreuung, enger Bezug zur Trainerin oder zum Trainer • 
Besondere Belobigungssysteme  

 

 

8 Maßnahmen und Verhaltensregeln aus der Risikoanalyse  

Wir als Verein sind gefordert, durch gezielte Maßnahmen und Verhaltensregeln die 

Grundlagen von Transparenz und Verbindlichkeit zu schaffen. Daher wurden die 
folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen für unseren 
Verein entwickelt:  

1. Niemand wird zu einer Übung oder Haltung gezwungen  

2. In der Umgangssprache wird auf sexistische und gewalttätige Äußerungen 
verzichtet  

3. Die Reaktion des Gegenübers auf körperliche Kontakte wird geachtet  

4. Die Trainer*innen und Betreuer*innen duschen nach Möglichkeit nicht mit den ihnen 
zugeteilten Kindern. Das 4 Augen-Prinzip ist anzustreben. Die Türen zu den Duschen 
sind geschlossen zu halten 

5. Die Umkleiden der Mädchen und Jungen werden nach Möglichkeit nur durch einen 
gleichgeschlechtlichen Erwachsenen  

6. Maßnahmen des Vereins (z.B. Trainingslager, Freizeitveranstaltungen etc.) sollten 
grundsätzlich von zwei Personen begleitet werden, im Idealfall einer männlichen und 
einer weiblichen Person  

7. Übernachtungssituation: Kinder und Jugendliche und Betreuer und Betreuerinnen, 
Übungsleiter und Übungsleiterinnen übernachten grundsätzlich in getrennten Zimmern  

8. Einzeltrainings sind kein Regelfall, sondern zu vermeiden, sie werden vorher 
abgesprochen und angekündigt sodass Erziehungsberechtigte hinzugezogen werden 

können  

9. es sollte eine offene und transparente Kommunikation zwischen Verein/Trainern und 

Sportlern/Eltern gelebt werden  

9 Kontakt zu Institutionen 
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 Hilfe erhalten Sie außerdem bei den Fachberatungsstellen vor Ort 


